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Garnbörse in Leipzig. (Korr. vom 11. September 1914.) Die
heutige Garnbörse war trotz des Kriegszustandes und der immer
noch ungünstigen Bahnverbindungen gut besucht. Die Anzahl der
Besucher und der stattfindende Verkehr haben bewiesen, daß die
Abhaltung der Garnbörse überaus zweckmäßig war zur allgemeinen
Aussprache und über die gegenwärtigen schwierigen Verhältnisse
sowohl inbezug auf die Baum wollen-Versorgung wie inbezug auf
die Weiterführung der Betriebe. Trotz des verminderten Bedarfs
haben die Baumwoll-Spinnereien und -Webereien im Interesse der
Allgemeinheit ihre Betriebe fortgeführt, größtenteils allerdings unter
wesentlichen Einschränkungen. Die für Kriegsbedarf arbeitenden
Unternehmungen sind durchschnittlich gut beschäftigt, doch blicken
auch die übrigen Betriebe heute etwas vertrauensvoller in die Zu-
kunft. Allerdings hängt die Aufrechterhaltung aller Betriebe von
der Sicherstellung des Bezugs von flaumwolle ab und zwar sowohl
solcher amerikanischen, wie indischen und ägyptischen Ursprungs.

Unter den Besuchern der Garnbörse wurden auch eine Reihe
von Geschäften abgeschlossen. Die Preise stellten sich durch-
schnittlich höher als die Notierungen der letzten Garnbörse vom
12. Juni 1914. 20er Webgarn aus amerikanischer Baumwolle wurde
je nach Qualität zu 90 bis 96 Pfg. gehandelt. Für 36/42 er Webgarn
wurden durchschnittlich etwa 110 Pfg. per halb Kilo gefordert und
bezahlt. — Die nächste Garnbörse soll am zweiten Freitag im
Januar, also am 8. Januar 1915, stattfinden.

Verkehr mit dem Ausland

Postverbindungen. Einer Mitteilung der eidg. Postverwaltung
ist zu entnehmen, daß zurzeit die Beförderung der Briefpost im
Auslandsverkehr wie folgt stattfindet: 1. Nach Asien, Afrika
(ohne Nordafrika) und Australien: Über Genua oder Neapel
mit italienischen oder niederländischen Schiffen. Englische Post-

dampfer verkehren nicht mehr nach Ostasien, weder ab Brindisi
noch ab Neapel. 2. Nach Südamerika: Über Genua. 3. Nach
Nordamerika: Einmal in der Woche über Hävre, ohne Ein-
schreibsendungen, viermal bis fünfmal monatlich über Italien. Be-

förderungsdauer Genua-New-York ungefähr 14 Tage. Nach Eng-
land über Frankreich täglich, nach Belgien desgleichen, nach

Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Nord-
ruß land über Frankreich-England täglich, nach Südrußland
über Marseille-Odessa, nach dem Balkan über Italien, nach

Portugal und Spanien über Frankreich.

Verkehr auf französischen Bahnen. 1. Der direkte Verkehr mit
den Stationen der O s t b a h n ist ganz unterbrochen. 2. Nord-
bahn: Der Verkehr mit den Stationen der Linien Bourget-
Soissons, Laon, Tergnier, Bussigny, Erquelines und der Linien
westlich von Compiègne bis Soissons, von Valenciennes bis Aul-
noye, von Aulnoye bis Pont s. Sambre beschränkt sich auf Reisende
und Handgepäck bis 30 kg. 3. Paris-Lyon-Mittelmeerbahn:
Der Verkehr mit den Stationen der Linien von Villeneuve, St-Georges,
Dijon, Dole, Arc-Senans, Besançon, Beifort-St-Hyphlyte-Delle und
nördlich davon ist ebenfalls auf Reisende und Handgepäck be-

schränkt. 4. Gürtelbahn: Die Verbindungen mit den Stationen
der Abteilung Bourget bis Noisy-le-Sec und Villeneuve-St-Georges
sind unterbrochen.

Die Aufnahme des Verkehrs mit dem Auslande wird
durch spätere Instruktionen geregelt werden,

Italienisch-südamerikanische Schiffsverbindungen. Der Schilfs-
verkehr von Genua nach Südamerika, der in normaler Zeit
eine wöchentliche Verbindung vorsieht, wird von den Gesellschaften

Navigazione Generale Italiana, Lloyd Italiano und La Veloce in der
Weise aufrecht erhalten, daß in nächster Zeit alle vierzehn
Tage ein Schiff mit der Bestimmung nach den südamerikanischen
Häfen abgehen wird. Und zwar fand nach der „Sfcampa" die Ab-
fahrt von Genua statt am 9. September (Schiff „Re Vittorio") und
die nächste Abfahrt wird am 23. September stattfinden (Schiff
„Regina Elena").

Auch zwischen Genua-Neapel-New-York halten die

gleichen Gesellschaften eine alle vierzehn Tage fahrende

Verbindung aufrecht. Die nächsten Abgangsdaten sind der 17. Sep-
tember (Schiff „Duca d'Aosta") und der 26. September (Schiff „Duca
di Genova").

Geschäftsverkehr Großbritanniens mit dem kriegführenden Ans-
land. Vor einiger Zeit ging die Meldung durch die deutsche Presse,
daß die englische Regierung den Abschluß von Geschäften mit

deutschen Firmen oder Firmen, an denen Deutsche als Mitinhaber
beteiligt seien, verboten habe. Diese Mitteilung ist insofern un-
richtig, als die Verfügung der englischen Regierung auf das

Domizil und nicht auf die Nationalität der Firma abstellt.
Sie hat folgenden Inhalt : 1. Um zu bestimmen, welche Trans-
aktionen mit ausländischen Firmen zugelassen sind, ist es von
Belang, zu wissen, w o der ausländische Händler wohnt und seine
Geschäfte betreibt, nicht aber welcher Nationalität er angehört.
2. Als Regel ist anzusehen, daß keinerlei Schwierigkeiten
gegen geschäftliche Beziehungen zu erheben sind, welche zwischen
britischen Firmen einerseits und deutschen und österreichischen
Firmen anderseits bestehen, welche in neutralen Staaten
domizilieren. Dagegen ist der Abschluß mit solchen Geschäftsfirmen
in Feindesland verboten. 3. Wenn eine Firma eine Hauptnieder-
lassung in Feindesland, aber eine Filiale in einem neutralen
Lande hat, sind Geschäfte mit der Filiale, abgesehen von ge-
wissen speziellen Verboten, zugelassen, soweit diese bona fide
dahin gehend getroffen sind, daß die Hauptniederlassung dadurch
unberührt bleibt. 4. Alle Kontrakte, die vor Ausbruch des

Krieges mit Firmen in Feindesland abgeschlossen worden sind,
können während des Krieges nicht ausgeführt werden und
Zahlungen an solche Firmen dürfen während des Krieges nicht
geleistet werden. Wenn es sich aber nur darum handelt, Waren
gegen Bezahlung zu empfangen, so ist dagegen nichts einzuwenden.
Bei Geschäften, die vor dem Kriege abgeschlossen, aber dann sus-

pendiert worden sind, hängt alles von der speziellen Rechtslage
ab. 5. Die Regierung behält sich etwaige weitere Maßnahmen vor.

Kanada. Die englische Regierung hat eine Bekanntmachung
erlassen, die die Einführung irgendwelcher Waren in die Herr-
schaft Kanada, die in Deutschland hergestellt wurden^
als eine „verräterische Handlung" bezeichnet. Auch die

Bezahlung von Waren durch Kanadier an Fabrikanten in
Deutschland oder durch eine andere indirekte Methode wird
als „Verrat" hingestellt. — Aus der Schweiz kann Ware nach
Kanada geschickt werden.

f Der Krieg und das Agenturgewerbe.
Aus Berlin wird uns hierüber geschrieben:
Wenn wohl alle Berufe durch den plötzlichen Ausbruch

des Krieges schwer betroffen worden sind, so gehört doch
der Beruf des Handelsagenten zu denen, die gegenwärtig
am übelsten daran sind. Die idealen Werte, auf denen
das Agenturgeschäft in der Hauptsache beruht, Branchen-
kenntnis, Geschäftserfahrung, genaue Kenntnis der Kundschaft
und ständige Fühlungnahme mit ihr, sind nicht ver wert-
bar, wenn das Geschäftsleben, wie es jetzt der Fall ist,
vollständig stockt, und es sind aus diesem Kapital
auch keine Reserven für Notfälle zu ziehen. An neue Auf-
träge ist, von einigen Branchen abgesehen, kaum zu denken ;

abgeschlossene Geschäfte gelangen meist nicht zur Ausführung.
Soweit aber noch eine Möglichkeit für neue Geschäfte besteht,
werden sie durch die fast überall geforderten veränderten
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen tatsächlich un-
möglich gemacht. Diese neuen Bedingungen sind
aber ein für die Wiederaufnahme des Geschäftslebens sehr
gefährliches Moment, da sie die geschäftlichen Beziehungen
zwischen den vertretenen Häusern und der Kundschaft oft
genug gründlich zu verderben geeignet sind. Gerade hier
hat der Handelsagent, der die Schwierigkeiten auf beiden
Seiten kennt und selbst am meisten darunter leidet, das
Seinige zu tun, um jenen Folgen der gegenwärtigen schwierigen
Lage zu begegnen.

Schlecht sind die Aussichten insbesondere für solche
Agenturgeschäfte, die ausländische Firmen vertreten.
Nicht nur aus dem Teil des Auslandes, mit dem wir uns
im Kriege befinden, gehen die Provisionsabrechnungen und
natürlich auch die Provisionen nicht ein, sondern auch vom
neutralen Auslande ist dieser Mangel fast durchgängig
festzustellen. Aber auch im Inlande bleiben leider die
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